
 

 

 

Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung  
vom 9. Dezember 2024, 20:00 Uhr, 
in der Aula OSZ Täuffelen 
 
 

Traktandenliste Seite 
 
1. 01.0012.22 Bibliotheksreglement 3 

Teilrevision Bibliotheksreglement; Genehmigung  
 

2. 01.0012.01 Organisationsreglement mit Verordnung 4 

Indirekte Änderung Anhang I Organisationsreglement (Mitgliederzahl 

Bibliothekskommission); Genehmigung 
 

3. 08.0101.00 Finanzplan 2025 - 2029 5 

Information 

 

4. 08.0111.00 Budget 2025 7 

Genehmigung 
 

5. 01.1905.00 Gemeindeinformationen 12 

Die Ressortvorsteher/innen informieren 
 

6. 01.0300.00 Einwohnergemeindeversammlung 12 

Verschiedenes 

 

7. 01.0441.00 Ehrungen 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktenauflage 

Reglemente und Reglements-Änderungen liegen 30 Tage, die übrigen Unterlagen zu den 

Traktanden 20 Tage vor der Versammlung bei der Gemeindeschreiberei Täuffelen-Gerolfin-

gen zur Einsichtnahme auf.  
 

 

Einwohnergemeinde 

 
Täuffelen 

 Gerolfingen 

  
 

Die Gemeinde am Bielersee 
 

Zusätzlich sind die Dokumente auf der Website unter der Rubrik Aktu-
ell/Unterlagen Gemeindeversammlungen abrufbar: www.taeuffelen.ch 

https://www.taeuffelen.ch/de/aktuell/behoerden/
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Rechtsmittelbelehrung 

Gemeindebeschwerden gegen Erlasse (Reglemente) oder Versammlungsbeschlüsse (Rüge-

pflicht) sind innert 30 Tagen, bzw. 10 Tagen in Wahlsachen, nach der Versammlung 

schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt des Verwaltungskreises Seeland, 

Stadtplatz 33, in 3270 Aarberg, einzureichen. 

 

Stimmberechtigung 

Stimmberechtigt sind alle urteilsfähigen Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger, wel-

che am Versammlungstag das 18. Altersjahr erreicht und in Täuffelen-Gerolfingen seit 

mindestens drei Monaten angemeldet sind (Niederlassung).  
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1. 01.0012.22 Bibliotheksreglement  

Teilrevision Bibliotheksreglement; Genehmigung 

 

Daniel Binggeli / jh 

 

Erläuterungen 

Das aktuelle Bibliotheksreglement stammt aus dem Jahr 1996. In der Zwischenzeit gab es 

formelle und organisatorische Anpassungen, welchen mit dieser Teilrevision Rechnung ge-

tragen werden müssen. 

 

Formelle Anpassungen 

Anfangs 2024 haben sich die Gemeinde- und Schulbibliothek zu einer kombinierten Biblio-

thek zusammengeschlossen. Infolgedessen müssen formelle Anpassungen wie die Namens-

gebung von «Gemeindebibliothek» zu «Bibliothek» vorgenommen werden. 

 

Organisatorische Anpassungen 

Des Weiteren wurde die Anzahl Kommissionsmitglieder von alt fünf auf neu drei reduziert. 

Die Reduktion der Mitglieder lässt sich daraus begründen, dass früher auch die Mitarbeitende 

der Bibliothek Einsitz in die Kommission hatten. Daraus resultierte jedoch vermehrt die Ver-

mischung von Betrieblichem und Organisatorischem. Mit der jetzigen Regelung, Mitarbei-

tende der Bibliothek werden durch die Einwohnergemeinde angestellt und nicht mehr als 

Behördenmitglied gewählt, kann dem entgegengewirkt werden. Die Leitungsperson der Bib-

liothek kann jedoch nach wie vor beratend an der Sitzung teilnehmen. 

 

In einem weiteren Punkt wurden die Befugnisse neu geregelt. Die Kommission beschliesst 

neu Ausgaben nur noch im Rahmen des genehmigten Budgets der Einwohnergemeinde. 

Budgetüberschreitungen werden nur noch vom zuständigen Finanzorgan (Gemeinderat oder 

Gemeindeversammlung) genehmigt. Ausserdem ist nicht mehr die Kommission, sondern die 

Gemeinde als Anstellungsbehörde, für die Besoldung und Erstellung der Pflichtenhefte zu-

ständig. Die reduzierte Anzahl von drei Mitgliedern stimmt auch mit den entsprechenden 

Kompetenzen der Kommission überein. 

 

 

Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Änderungen des Bibliotheks-

reglements zu genehmigen. Die Änderungen treten rückwirkend per 01.01.2024 in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Unterlagen zu den Traktanden der Gemeindeversammlung können 

über den QR-Code oder unter www.taeuffelen.ch (Home/Aktuell/Unter-

lagen Gemeindeversammlungen) heruntergeladen werden. Die Akten 

liegen zusätzlich bei der Gemeindeverwaltung am Schalter zur Einsicht-

nahme auf. 

 

https://www.taeuffelen.ch/de/aktuell/behoerden/
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2. 01.0012.01 Organisationsreglement  

Indirekte Änderung Anhang I Organisationsreglement (Mitglie-

derzahl Bibliothekskommission) 

 

Daniel Binggeli / jh 

 

Indirekte Änderung Organisationsreglement (OgR) 

Im Anhang I des Organisationsreglements sind die Grundlagen und die Zusammensetzung 

der Bibliothekskommission geregelt, darunter auch die Mitgliederanzahl, die aktuell mit fünf 

geführt wird. Die Reduktion der Bibliothekskommissionsmitglieder zieht somit folgende in-

direkte Änderung des OgR Anhang I mit sich. 

 

Aktuell Anhang I OgR 

Bibliothekskommission 

Neu Anhang I OgR 

Bibliothekskommission 

Mitgliederzahl: 5 Mitgliederanzahl: 3 - 5 

 

Die indirekte OgR-Änderung wurde durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) 

vorgeprüft und die anschliessende Genehmigung, nach der beschlussfassenden Gemeinde-

versammlung, in Aussicht gestellt. 

 

 

Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die indirekte Änderung des An-

hang I des Organisationsreglements zu genehmigen. Die Änderung tritt nach Genehmigung 

durch das AGR rückwirkend per 01.01.2024 in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Unterlagen zu den Traktanden der Gemeindeversammlung können 

über den QR-Code oder unter www.taeuffelen.ch (Home/Aktuell/Un-

terlagen Gemeindeversammlungen) heruntergeladen werden. Die Ak-

ten liegen zusätzlich bei der Gemeindeverwaltung am Schalter zur Ein-

sichtnahme auf. 

 

https://www.taeuffelen.ch/de/aktuell/behoerden/
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3. 08.0111.00 Finanzplan 
Finanzplan 2025 – 2029; Information 
 

Lukas Lüscher / am 

 

Zusammenfassung 

Wir arbeiten an der Erhöhung der Transparenz und Verständlichkeit zur strategischen Ent-

wicklung der Gemeinde und damit einhergehend, zu den Finanzen. Traktanden des Ressorts 

Finanzen der jeweiligen Botschaft sollen übersichtlich vorgestellt werden. Dabei stellen wir 

die Reihenfolge der beiden Traktanden um. Die Informationen zum Finanzplan sind wichtig 

und werden mitgeteilt, bevor die Gemeindeversammlung über das Budget des nächsten 

Jahres abstimmt. Weitergehende, allgemeingültige Definitionen, Vorgaben des Kantons und 

Erklärungen werden laufend auf der Webseite ergänzt und können dort bezogen werden.  

 

Die Finanzplanung und das Budget der Gemeinde Täuffelen-Gerolfingen geben Auskunft 

über die mittelfristige Finanzlage der Gemeinde und legen den Grundstein für eine stabile 

und nachhaltige Haushaltsführung im kommenden Jahr.  

 

Die Gemeinde verfolgt eine Ausgabendisziplin unter Berücksichtigung der Prioritäten der 

gewünschten Dorfentwicklung und einer sinnvollen Infrastruktur. Gute Kostenkontrolle ei-

nerseits und steuerliche Stabilität anderseits, stehen dabei im Fokus.  

 

 

Steuern und Lastenausgleich 

Trotz steigender jährlicher Zahlungen an den Kanton von aktuell rund CHF 3.6 Mio. für den 

Lastenausgleich des Kantons Bern, plant der Gemeinderat die Steueranlage aktuell unver-

ändert bei 1.59 und die Liegenschaftssteuer bei 1.25 Promille zu belassen. Diese Stabilität 

unterstützt die finanzielle Attraktivität und Handlungsfähigkeit der Gemeinde. 

 

Auffallend ist der Vergleich der letzten 12 Jahre. Betrug der Lastenausgleich im Jahr 2012 

noch 2.1 Mio. bei einer Dorfbevölkerung von 2'631 Personen. Ohne Bevölkerungswachstum 

ergäbe dies für 2025 einen Lastenausgleich von CHF 3.0 Mio. und damit mit CHF 0.9 Mio. 

eine absolute Zunahme von fast einer Million Franken. Die Entwicklung der Planzahlen für 

den Lastenausgleich an den Kanton Bern können der nachstehenden Übersicht entnommen 

werden.  

 

 
 

  

Lastenausgleiche 2012 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Sozialhilfe 431 560 557 616 639 652 650 654

Ergänzungsleistungen 209 241 231 244 246 250 255 254

Familienzulage 4 5 5 5 5 5 5 5

Öffentlicher Verkehr 69 105 105 105 105 105 105 105

Neue Aufgabenteilung 88 184 183 182 183 182 181 180

Total pro Einwohner 801 1'095 1'081 1'152 1'178 1'194 1'196 1'198

Mittlere Wohnbevölkerung 2'631 2'930 3'140 3'190 3'230 3'280 3'330 3'380

Gesamttotal in CHF 2'107'431 3'208'350 3'394'340 3'674'880 3'804'940 3'916'320 3'982'680 4'049'180
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Investitionsprojekte 

An der Gemeinderatssitzung vom 13. August 2024 wurden Investitionsprojekte bis 2029 

besprochen und festgelegt. Die Gemeinde plant, insgesamt CHF 25.6 Mio. zu investieren. 

Zu den priorisierten Projekten gehören das neue Feuerwehrmagazin, die Erweiterung des 

Werkhofs sowie der Abfallsammelplatz und der Ersatz der Turnhalle der Primarschule. Letz-

teres wird mit dem Arbeitstitel „Halle für alle“ entwickelt und ist aus finanzplanerischer Sicht 

noch sehr unkonkret. Anlässlich der Gemeindeversammlung werden die Projekte näher vor-

gestellt.  

 

Die Ausgangslage, dass die Gemeinde innerhalb weniger Jahren über CHF 25 Mio. investie-

ren soll, ist nicht alltäglich. Einige Infrastrukturen erfüllen die heutigen Anforderungen nicht 

mehr. Heutige Erwartungen an einen Schulbetrieb, an die Feuerwehr, den Werk- oder an 

einen Entsorgungshof sind wesentlich gestiegen und auch deshalb nicht kostengünstig. Die 

nicht alltägliche Situation wird uns als Gemeinde viel Engagement abverlangen, neue Finan-

zierungslösungen einfordern und unserer Gemeindeverwaltung als Geschäftsstelle in der 

operativen Umsetzung bisherige Grenzen verschieben.  

 

Die Chancen der Gemeinde, aktive Dorfentwicklung zu betreiben, wurde mit der Kaufsiche-

rung des ehemaligen BKW-Gebäudes und des nebenanliegenden Grundstücks mit Wohn- 

und Geschäftshaus “Freitag” geschaffen.  

 

Der Gemeinderat wird mehrheitsfähige Lösungen für die Finanzierung der Vorhaben erar-

beiten und zu gegebener Zeit vorstellen. “Bleiben die nicht alltäglichen Investitionsvorhaben 

in diesem Umfang in der Planung, so dürften auch die Finanzierungsvorschläge nicht alltäg-

lich werden” (L. Lüscher). 

 

In der nachstehenden Übersicht werden die wesentlichen Investitionsvorhaben dargestellt. 

Die Turnhalle, welche wie erwähnt mit dem Projekttitel “Halle für alle” intern geführt wird, 

ist in der Zeile “Verbleiben zulasten allg. Haushalt” enthalten. Die Investitionseinnahmen im 

Jahr 2025 sind geplante Gutschriften des Kantons für die Sanierung der Zivilschutzanlage. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Investitionsvorhaben > CHF 30'000.00 gem. Aktivierungsgrenze

Budget
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

Planung
2029

Total

Total Investitionenausgaben 2'740'000 3'335'000 11'380'000 7'430'000 725'000 25'610'000

Davon zulasten Regio-Feuerwehr
(Kostenteiler mit Hagneck, Mörigen, Sutz)

75'000 1'900'000 2'000'000 130'000 500'000 4'605'000

Davon zulasten Primarschule
(Kostenteiler mit Hagneck/Epsach)

85'000 150'000 0 0 0 235'000

Davon zulasten Bootshafen 45'000 275'000 125'000 0 0 445'000

Davon zulasten Abwasserrechnung 0 150'000 150'000 150'000 150'000 600'000

Davon zulasten Abfallrechnung 30'000 40'000 380'000 0 0 450'000

Verbleiben zulasten allg. Haushalt (Steuerhaushalt) 2'505'000 820'000 8'725'000 7'150'000 75'000 19'275'000

Total Investitionseinnahmen 1'330'000 0 0 0 0 1'330'000

Das Budget 2025 und der Finanzplan 2025 - 2029 können über den QR-

Code oder unter www.taeuffelen.ch (Home/Dienstleistungen/Gemeinde-

verwaltung/Abteilungen/Finanzverwaltung) heruntergeladen werden. 

Gedruckte Exemplare können zusätzlich bei der Gemeindeverwaltung 

abgeholt oder per Mail (finanzverwaltung@taeuffelen.ch) bestellt wer-

den. 

https://www.taeuffelen.ch/de/dienstleistungsstellen/gemeindeverwaltung/abteilungen/finanzverwaltung/uebersicht/
mailto:finanzverwaltung@taeuffelen.ch
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4.  08.0110.00 Budget 2025 
a. Genehmigung der öffentlichen Abgaben 

b. Genehmigung des Budgets 2025 
 

Lukas Lüscher / am 

 

Auf einen Blick 

Das vorliegende Budget zeigt im Konkreten auf, welche Ausgaben und Investitionen der 

Gemeinderat im kommenden Geschäftsjahr vorsieht, um bei gleichbleibenden Steuersätzen 

einen möglichst ausgeglichenen Abschluss zu erreichen.   

 

 

1. Steueranlagen und Gebühren 

Die Grundlage der Budgetplanung basiert auf den aktuellen Steuerprognosen der kantonalen 

Steuerverwaltung. Der Gemeinderat beantragt die Beibehaltung der bestehenden Steuer-

anlagen und Gebühren: 

a) Steueranlage natürliche und juristische Personen: 1.59 

b) Liegenschaftssteuer: 1.25 Promille des amtlichen Werts 

c) Weitere Gebühren und Taxen bleiben identisch zum Vorjahr. Details können dem Ge-

bührenreglement oder dem Budget 2025 entnommen werden.  

 

2. Finanzielle Situation und Herausforderungen 

Die Gemeinde rechnet für das Jahr 2025 mit einem leichten Gewinn von CHF 85’705 im 

allgemeinen Haushalt, welcher der Reserve zugeführt wird. Die Reserve dient dem Aus-

gleich von möglichen zukünftigen Defiziten und wird gemäss kantonalen Vorgaben geführt. 

Bis Ende 2025 wird diese Reserve voraussichtlich knapp CHF 5.4 Mio. oder elf Steuerzehn-

tel betragen.  

 

 

 

3. Lastenausgleich und Steuereinnahmen 

Die Gemeinde muss im Jahr 2025 voraussichtlich CHF 3.6 Mio. in den Lastenausgleich des 

Kantons Bern einzahlen, ein Anstieg von CHF 430'000 im Vergleich zu 2024. Für die Budge-

tierung der Steuereinnahmen wurde die aktuelle Hochrechnung der Einkommenssteuerda-

ten sowie die Prognosen des Kantons berücksichtigt. 
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Auszug der wichtigsten Steuerarten: 

 
4. Spezialfinanzierungen 

Die Spezialfinanzierungen werden aus den jeweiligen Eigenkapitalbeständen finanziert. Die 

Abrechnung dieser Kostenträger erfolgt verursachergerecht und getrennt vom allgemeinen 

Haushalt. Online finden Sie die einzelnen ausführlichen Spezialfinanzierungen im Budget.  

 

Spezialfinanzierung Abwasser Gemeindebetriebe 

Der betriebliche Aufwand ist mit CHF 978'765 höher als der Ertrag von CHF 862'800. Er-

neut resultiert mit CHF -115'965 im Planjahr ein negatives Ergebnis. Der Aufwandüber-

schuss wird mit dem Kontostand von CHF 1'684'998 per 01.01.2024 gedeckt. Der Gemein-

derat wird in den nächsten Jahren die Entwicklung beobachten und in ein ausgeglichenes 

Resultat lenken.  

 

Spezialfinanzierung Abwasser Ferienhauszone 

Der betriebliche Aufwand ist mit CHF 16'550 tiefer als der Ertrag von CHF 20’500. Es resul-

tiert ein positives Ergebnis mit CHF 3'950 im Planjahr. Der Ertragsüberschuss wird dem 

Kontostand von CHF 128'856 (per 01.01.2024) gutgeschrieben.  

 

Spezialfinanzierung Abfall Gemeindebetriebe 

Der betriebliche Aufwand ist mit CHF 365'460 höher als der Ertrag von CHF 304'160. Mit 

CHF -61'300 resultiert im Planjahr ein negatives Ergebnis. Der Aufwandüberschuss wird mit 

dem Kontostand von CHF 241'305 per 01.01.2024 gedeckt. Der Gemeinderat wird in den 

nächsten Jahren die Entwicklung beobachten, notwendige Massnahmen ergreifen, um ein 

ausgeglichenes Resultat zu erzielen.  

 

Spezialfinanzierung Bootshafen 

Der betriebliche Aufwand ist mit CHF 209'530 höher als der Ertrag von CHF 163'000. Es 

resultiert mit CHF -46'530 im Planjahr ein negatives Ergebnis. Darin enthalten ist die jähr-

liche Abschreibung (Aufwand) über CHF 50'000, bedingt durch die Abschreibung der 

Bootshafenanlage. Diese Abschreibung endet im 2025. Der Aufwandüberschuss im Plan-

jahr wird mit dem Kontostand von CHF 27'323 per 01.01.2024 verrechnet.  

 

Spezialfinanzierung Liegenschaften Finanzvermögen 

Dabei handelt es sich um die Wohnungen beim Gemeindehaus. Der Betrieb resultiert mit 

einem operativen Ergebnis von CHF 12'630 positiv und wird dem Konto mit Stand 

CHF 669'988 per 01.01.2024 gutgeschrieben.  

 

  

Steuerarten Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Steueranlage 1.59 Steueranlage 1.59 Steueranlage 1.59

Einkommenssteuern natürliche 

Personen (NP)
6'600'000 6'250'000 6'604'685

Vermögenssteuern NP 880'000 800'000 861'284

Gewinnsteuern juristische 

Personen (JP)
350'000 250'000 593'448

Grundstückgewinnsteuern 300'000 110'000 431'967

Sonderveranlagungen 280'000 260'000 386'325

Liegenschaftssteuern 850'000 835'000 1'052'439

Total (alle Steuern) 9'163'400 8'456'400 9'974'829
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5. Investitionen 

Für das Jahr 2025 sind Investitionsausgaben in der Höhe von CHF 2'740'000 geplant. Mit 

der Subvention vom Bund von CHF 1'330'000 für die Sanierung der Schutzräume resultieren 

Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 1.41 Mio. Zu den wichtigsten Projekten zählen die 

Instandstellung der Schutzräume an der Burgerstrasse sowie Vorbereitungsmassnahmen für 

zukünftige Grossprojekte wie das Feuerwehrmagazin, den Umbau des Werkhofs, die neue 

Abfallsammelstelle und die Turnhalle. 

 

Nachfolgend werden die vorgesehenen Investitionen abgebildet, die im kommenden Ge-

schäftsjahr geplant sind. Die kantonalen Vorgaben, wie die Investitionen nach HRM2 jähr-

lich abzuschreiben sind, sind ebenfalls erfasst.  

 
 

Die Abschreibungen starten nach Vollendung des Projekts. (*) 

 

 

  

Genehmigte

Kredite

Investitions- 

betrag 2025

Nutzungs- 

dauer in 

Jahren

Abschreibungs-

satz in %

Abschreibung 

 ab 2025

0290 Verwaltungsliegenschaften

Sanierung Parkplatz Gemeindeverwaltung 90'000 25 4.00% 3'600

Generelle Gebäude Planung Täuffelen-Gerolfingen 50'000 10 10.00% 5'000

1506
Regionale Feuerwehrorganisation 

(Spezialfinanzierung)

Neues Feuerwehrmagazin (Erarbeitung Konzept) 95'000 75'000 40 2.50% *

1620 Zivilschutz

Zivilschutzräume 400 Plätze (Feuerwehrmagazin) 30'000 33.33 3.00% *

Schutzräume Burgerstrasse (798 Plätze) 

OSBSAIII
1'700'000 1'700'000 33.33 3.00% 11'100

Schutzräume Burgerstrasse (Subvention Bund) - -1'330'000

2170 Schulliegenschaften

Machbarkeitsstudie Turnhalle 107'000 80'000 25 4.00% *

Erstellung Gesamtkonzept

Umgebung Schulhaus (Vorbau über Eingangstür; 

Neubau (Schärmenplatz); Pausenplatzgestaltung)

Schallschutz neues Schulhaus

Lärmbelastung durch Hall reduzieren

Umbau alte Bibliothek

- 10'000 10.00 10.00% *

alte Turnhalle (Primarschulhaus) inkl. Turngeräte

(Sicherheitsrelevante Anpassungen)
- 75'000 10 10.00% 3'500

3410 Bootshafen (Spezialfinanzierung)

Stege überprüfen und optimieren - 45'000 10 10.00% 4'500

3411 Sport

Ersatz Sportplatzleuchten - 90'000 10 10.00% 9'000

6150 Gemeindestrassen

Sanierung Schrägweg 85'000 25'000 40 2.50% 2'125

Sanierung Gässli 104'500 30'000 40 2.50% 2'613

Sanierung Aarbergstrasse 120'000 40 2.50% 3'000

Sanierung Belagstrasse bei ARAT - 50'000 40 2.50% 1'250

Tempo 30 auf Gemeindegebiet 150'000 10 10.00% 15'000

Werkhof (Ersatz Feuerwehr u. Energetische Anpassungen) - 30'000 40 2.50% *

7301 Abfall (Spezialfinanzierung)

Abfallentsorgungssammelstelle 30'000 40 2.50% *

6150 Raumordnung Allgemein

Umsetzung Energiestrategie - 30'000 10 10.00% *

Zentrumsplanung - 30'000 10 10.00% *

52'088

Investitionsausgaben 2'740'000

Investitionseinnahmen -1'330'000
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Die folgende Grafik zeigt auf, wie sich die Kosten der Abschreibungen seit Einführung von 

HRM2 entwickelten. Dank nachhaltiger Finanzplanung können wir die zusätzlichen knapp 

CHF 800'000 ohne Steuererhöhungen finanzieren.  

 

 

 

Nachstehend ist die Zusammenfassung des Budgets 2025 (Gesamter Haushalt), aufgeteilt 

in den steuerfinanzierten Allgemeinen Haushalt sowie den mittels Gebühren finanzierten 

Spezialfinanzierungen, abgebildet.  
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Anträge 

Der Gemeinderat beantragt die Zustimmung zu folgenden Punkten: 

a) Genehmigung der Steueranlage von 1.59 für natürliche und juristische Personen 

(unverändert). 

b) Genehmigung der Liegenschaftssteuer von 1.25 Promille des amtlichen Werts 

(unverändert). 

c) Genehmigung des Budgets 2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Das Budget 2025 und der Finanzplan 2025 - 2029 können über den QR-

Code oder unter www.taeuffelen.ch (Home/Dienstleistungen/Gemeinde-

verwaltung/Abteilungen/Finanzverwaltung) heruntergeladen werden. 

Gedruckte Exemplare können zusätzlich bei der Gemeindeverwaltung 

abgeholt oder per Mail (finanzverwaltung@taeuffelen.ch) bestellt wer-

den. 

https://www.taeuffelen.ch/de/dienstleistungsstellen/gemeindeverwaltung/abteilungen/finanzverwaltung/uebersicht/
mailto:finanzverwaltung@taeuffelen.ch
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5. 01.1905.00 Gemeindeinformationen  
Die Ressortvorsteher/innen informieren 
 

 

 

 

 

6. 01.0300.00 Einwohnergemeindeversammlung  

Verschiedenes 
 

 

 

 

 

7. 01.0441.00 Ehrungen  
Ehrungen für ausserordentliche Leistungen 
 

Der Gemeinderat darf erneut seine Glückwünsche für ausserordentliche Leistungen an Mit-

bürgerinnen und Mitbürger überbringen.  

 

Von folgenden Leistungen haben wir Kenntnis erlangt: 

 

Nils Schneider, Olympia-Ersatzmann Rudern 

Ein sportliches Highlight: Nils Schneider hat sich durch seine herausragende Leistung im 

Rudern als Olympia-Ersatzmann qualifiziert. Dies ist eine grossartige Leistung, die viel Dis-

ziplin und Einsatz erfordert – wir gratulieren herzlich und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg 

auf seinem sportlichen Weg! 

 

OK Seeländisches Schwingfest 2024 

Das Seeländische Schwingfest 2024 war ein Highlight für unser Dorf und unsere Region 

und verdankt seinen Erfolg dem engagierten OK Schwingfest. Wir danken dem Organisati-

onsteam für die professionelle Vorbereitung und Durchführung dieses traditionsreichen An-

lasses. 

 

Damenturnverein Täuffelen, Korbball Jugend U14 

Ein beeindruckender Erfolg für den Nachwuchs im Korbball: Das Korbball Jugendteam U14 

des Damenturnvereins Täuffelen holte an der Schweizermeisterschaft die Goldmedaille! 

Wir gratulieren den Spielerinnen herzlich zu dieser herausragenden Leistung! 

 

Damenturnverein Täuffelen, Korbball NLA und NLB 

Ein weiterer grossartiger Erfolg für den Korbballsport in Täuffelen: In der Schlussrunde der 

Nationalligen A und B haben die Teams aus Täuffelen jeweils die Silbermedaille erkämpft 

und sind damit Vize-Schweizermeisterinnen. Herzlichen Glückwunsch an die Spielerinnen 

und das gesamte Team für diesen doppelten Triumph und ihren starken Einsatz in der Sai-

son 2024! 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Gemeinderat Täuffelen-Gerolfingen 


